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Mirjam Hdsler

«Die irrige Auffassung, ein Pflegkind sei ein Verdienstobjekt.»

Ein Einblick in das Kost- und Pflegekinderwesen in Basel im
19. und im friihen 20. Jahrhundert.!

Immer wieder ist in den Medien iiber
Missstinde im Pflegekinderwesen zu le-
sen. Im Jahr 2006 hat der traurige Fall
von Jugendlichen in einem illegalen
Heim in Spanien in der Offentlichkeit
Aufmerksamkeit erregt. Das Pflegekin-
derwesen in der Schweiz geniige interna-
tional anerkannten Qualititskriterien
nicht, kritisiert die Schweizerische Fach-
stelle fiir das Pflegekinderwesen.> Pflege-
kinder haben auf der politischen Biihne
kein Gewicht — ja, es ist nicht einmal be-
kannt, wie viele iiberhaupt in der Schweiz
leben. Die Schitzungen schwanken zwi-
schen 15000 und 30000 Kindern, wel-
che nicht bei ihren leiblichen Eltern auf-
wachsen. Im August 2006 hat der
Bundesrat auf eine Revision der Pflege-
kinderverordnung verzichtet, obwohl

oben genannter Fall demonstriert, wie
problematisch es um die Kontrolle man-
cher Pflegekinderplitze heute noch steht.

Das Pflegekinderwesen ist eine sehr
komplexe Angelegenheit und die Richtli-
nien zum Vollzug der Pflegekinderver-
ordnung (diese existiert auf eidgendssi-
scher Ebene notabene erst seit 1978!)
werden historisch bedingt von Kanton zu
Kanton vollig verschieden gehandhabt.
Ein Einblick in die Geschichte von
fremdplatzierten Kindern in Basel — mit
einem Schwergewicht auf der Entwick-
lung im Stadtkanton und einem kurzen
Seitenblick auf die Situation auf der
Landschaft — soll helfen, die Wurzeln des
Pflegekinderwesens 1n dieser Region
aufzuzeigen.

Die Verkostgeldung kleiner Stadtkinder aufs Land

Der Grossteil der Stadtbasler Bevolke-
rung lebte im 19. Jahrhundert in dusserst
bescheidenen Verhiltnissen. Die Indus-
trialisierung und die zunehmende Zahl
von Fabrikbetrieben lockten Tausende ar-
beitssuchender Menschen aus den umlie-
genden Gebieten in die Stadt, wo sie auf
bessere Lebensverhiltnisse hofften. Die
meisten Menschen gehorten der Unter-

schicht an, wo der Einsatz von Frauen
und Kindern fir viele Arbeiterfamilien
unentbehrlich war: Knapp die Hilfte aller
erwachsenen Frauen war 1870 berufs-
tatig.?

Die Entwicklung des Basler Pflegekin-
derwesens ist eng mit diesen sozialen
Entwicklungen der Industrialisierung und
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Verstadterung verzahnt. Es waren haufig
Familien aus der Unterschicht, dltere Wit-
wen oder alleinstehende Frauen, welche
mit der Aufnahme von fremden Kindern
einen Hausverdienst betrieben und sich
mit dem Kostgeld finanziell tiber Wasser
zu halten versuchten. Sie nahmen unehe-
lich geborene Kinder von Dienstmédchen
oder Kinder von Familien auf, bei denen
beide Elternteile tagsiiber der Arbeit in
der Fabrik nachgingen. Bei Krankheit,
Unfall oder Tod eines Elternteils gab es
hiufig keinen anderen Ausweg, als die
Kinder fremdzuplatzieren.

In fritheren Zeiten war es durchaus iib-
lich, kleine Kinder aufs Land in die Kost
zu geben. Im Basel des 19. Jahrhunderts
war dieser Brauch derart ausgeprigt, dass
er sogar seine Spuren in den Volkszéhlun-
gen hinterliess: Dem Nationalokonomen
Karl Biicher fiel bei der Auswertung der
Volkszdhlung vom 1. Dezember 1888
auf, dass die Altersgruppe der Kinder bis
finf Jahre in Basel-Stadt unterdurch-
schnittlicher vertreten war, als dies vom
Altersaufbau der Bevolkerung hitte an-
genommen werden kdnnen. In den Land-
gemeinden des Stadtkantons und im Kan-
ton  Basel-Landschaft waren die
Verhéltnisse hingegen genau umgekehrt.
Biicher folgerte daraus, «dass in ziemlich
weitem Umfang in Basel geborene Kin-
der an die Landgemeinden zur Pflege ab-
gegeben werden».* Schon zuvor hatte der
Mathematiker Professor Hermann Kin-
kelin zur Volkszdhlung von 1870 be-
merkt, dass im Landbezirk eine Zunahme
der Anzahl Kinder bis zum zehnten
Altersjahr feststellbar sei, «zum Theil
herrithrend von der bedeutenden Anzahl
fremder Kinder, welche auf das Land zu
Erziehungs- und Unterrichtszwecken un-
tergebracht sind, und deren es unter 16
Jahren 122 gab.»® Fiir das Jahr 1880 wie-
sen die Jahrginge 1877 bis 1880 gar eine
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negative Bilanz auf, geméss Kinkelin hat-
ten 521 Kinder den Kanton verlassen.
Dies sei nur zum Teil eine Folge der
tatsdchlichen Auswanderung mit den El-
tern, «so bleibt wol der Versorgung der
Kinder selbst nach auswirts ein grosserer
Teil zuzuschreiben». Es wiirden aber die
Daten fiir eine genauere Untersuchung
hierzu fehlen.

Zu den Griinden der Verkostgeldung
merkt Biicher zudem an, dass die Kinder
meistens aus finanziellen Griinden aus-
wirts in Pflege gegeben wiirden:

«Kinder werden in fremden Haushaltungen gewiss
in den meisten Fillen nur desshalb in Kost und
Pflege gegeben und damit in der Hauptsache auch
zur Erziehung anvertraut, weil die Eltern nicht in
der Lage sind, eine eigene Wirthschaft zu fiihren, sei
es, dass es sich um Ehepaare handelt, bei denen
Mann und Frau in die Fabrik gehen, sei es, dass es
uneheliche Miitter sind, welche als Dienstmégde
oder Fabrikarbeiterinnen das Kostgeld zu verdienen
suchen.»’

Daneben waren aber auch enge Woh-
nungsverhiltnisse ein Grund, weshalb
sich Eltern von ihren Kindern trennten.
Die Kostgeberlnnen ihrerseits stammten
ebenfalls hauptsidchlich aus den drmeren
Schichten. Biicher betont jedoch, dass die
«Pflegekinderhaltung» nicht nur unter
dem Gesichtspunkt «eines mehr oder
minder verddchtigen Erwerbszweiges»
betrachtet werden konne, da man «unter
den arbeitenden Klassen mehr wahre
Menschenliebe und Aufopferung» finde,
als dies zu erwarten sei. Der Zustand der
Pflegekinderbetreuung war seiner Mei-
nung nach dennoch nicht unbedenklich
und er unterstiitzte das Vorgehen der
Behorden, Bestimmungen zum «Halten
von Kostkindern» aufzustellen: «Sind es
doch, gewohnlich arme, meist selbst
schon kinderreiche Familien mit {iberfiill-
ten Wohnungen, in welche die Kinder
eintreten.»®



Das Pflegekinderwesen in Basel zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Mit der Industrialisierung und der Ent-
wicklung der Chemie als dominierender
Industrie wandelte sich Basel vor dem Er-
sten Weltkrieg «zu einer Stadt der Arbei-
ter»’ Die breite Basis der sozialen
Schichtung waren die LohnarbeiterInnen,
die Hilfte davon waren eigentliche Fabrik-
arbeiterlnnen. Die Beschiftigungsquote
von Frauen war nach dem Erreichen eines
Maximums in den 1870er Jahren wieder
riicklaufig, obschon Basel stets eine ver-
gleichsweise hohe Anzahl an verheirate-
ten berufstitigen Frauen aufwies. Neben
einem Riickgang der Textilindustrie, in
der stets liberproportional viele Frauen
Anstellung gefunden hatten, setzte sich
langsam auch in unteren Schichten der
Basler Bevolkerung das biirgerliche Ideal
durch, wonach sich der Arbeitsbereich
von verheirateten Frauen auf das Haus
und das Private beschrinken soll. Viele
Ehefrauen suchten durch Pflegekinderbe-
treuung einen finanziellen Zustupf in die

Haushaltungskasse. Zu Beginn wurde die
Pflegekinderbetreuung als Heimver-
dienst noch gerne gesehen, weil sich den
Frauen Alternativen zum Verdienst ausser
Haus boten. Die Auffassung, dass die
«Pflegekinderhaltung» eine Verdienst-
moglichkeit darstellte, schwichte sich im
Verlauf der vier Jahrzehnte nur allméih-
lich ab, obschon der Frauenverein immer
wieder darauf hinwies, dass das Kostgeld
fiir einen gewinnbringenden Verdienst zu
knapp bemessen sei.

Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs
waren auch in Basel ausgeprigt. Der Ver-
dienstausfall von Vitern, welche als Sol-
daten eingezogen wurden, die Teuerung
von Lebensmitteln und sinkende Real-
16hne verschéarften Armut und Not. Dazu
kam 1918 eine schwere Grippeepidemie.
Dies alles hinterliess seine Spuren auch
bei der Platzierung von Pflegekindern
und beim Pflegekinderwesen.

«Soll es besser werden, so muss man wahrhaftig bei der Jugend anfangen» —
Das Kostkinderwesen des Basler Frauenvereins ab 1904

Ende 1904 wurde die sogenannte Fiirsor-
gekommission fiir kleine Kostkinder als
Sektion  der  Jugendfiirsorge  des
Frauenvereins zur Hebung der Sittlichkeit
Sektion Baselstadt ins Leben gerufen.'
Laut dem Jahresbericht sei es schon lange
ein Bediirfnis gewesen, schutzlosen ledi-
gen Miittern und ihren Kindern zu helfen.
Nicht zuletzt gaben die Erfahrungen mit
dem 1903 gegriindeten Zufluchtshaus an
der Holeestrasse, in dem unter anderem
junge Miitter mit unehelichen Kindern
aufgenommen wurden, den Ausschlag
zur Vereinsgriindung:

«Welch jammervoller Ausblick in die Zukunft! Wie
nétig wire es, dass die menschliche Gesellschaft
gerade fiir diese Kinder besonders sorgte, damit sie
nicht durch angeborne schlechte Triebe und eine
elende Umgebung auch rettungslos dem Verderben
anheimfallen.»!

Der Name des Frauenvereins war Pro-
gramm und sein Ziel die Hebung der Sitt-
lichkeit sowie die Bekdmpfung markan-
ter sozialer Notstinde. Das Engagement
des Vereins entstammte der Uberzeu-
gung, «dass neben den Minnern auch die
Frauen berufen sind, gegen die sozialen
und sittlichen Schidden anzukdmpfen»,
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gerade weil Frauen am besten wiissten,
wo anderen Frauen «der Schuh driickt,
wo sie leiden, ja auch wo sie es fehlen las-
sen». Viele Arbeiterinnen hitten neben
ithren «Mutter- und Gattinnenpflichten im
Schweisse ihres Angesichtes» dem Brot-
verdienst nachzugehen und seien deshalb
doppelt belastet, ohne dass ithnen von den
Minnern mehr Rechte eingerdumt wor-
den seien. Wenn die sozialen Verhiltnisse
es verlangten, dass eine Mutter elf Stun-
den am Tag in der Fabrik arbeiten miisse,
so sei es nicht ihr anzulasten, dass sie sich
nicht richtig um die Erziehung ihrer Kin-
der kiimmern konne.'? Notstdnde, «in ers-
ter Linie alles Elend, das von sittlicher
Verwahrlosung herriihrty», wiirden Frauen
und Kinder am hirtesten treffen.”® Es
galt, den Teufelskreis zu durchbrechen, in
dem viele Frauen im Zufluchtshaus
steckten, da sie selber unehelich geboren
worden waren oder von «Trinkern oder
sonst sittlich Verkommenen» abstamm-
ten und als Kinder in einer «vergifteten
Atmosphire» gelebt hétten. Berichte aus
der Kindheit dieser Frauen verdeutlichten
in den Augen der Vereinsfrauen, «wie
schon in frithester Jugend der Keim zu ei-
nem elenden Schicksal gelegt wird.»'
Dahinter steckte die FEinstellung, dass
Unsittlichkeit vererbbar sei und die Kin-
der dank einer Fremdplatzierung vor die-
ser angeborenen Belastung moglichst ge-
schiitzt werden konnten.

Das Engagement griindete also einerseits
in der Einsicht in die unhaltbaren sozia-
len Missstinde und andererseits in der
Auffassung, dass das Elend eine «erbli-
che Belastungy fiir die Kinder sei.'® Das
religios-christliche'® und das erziehe-
risch-praventive Moment kristallisieren
sich in einem Zitat Luthers im Jahresbe-
richt 1904 heraus: «Soll es besser wer-
den, so muss man wahrhaftig bei der Ju-
gend anfangen.»'’
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Wer waren die Kinder, die Aufnahme im
Zufluchtshaus fanden oder als Pflegekin-
der in fremde Familien vermittelt wur-
den? Der Jahresbericht von 1904 berich-
tet von einem unehelichen Kind, das im
Zufluchtshaus unterkam, weil der Ehe-
mann seiner Mutter sich weigerte, auch
nur einen Rappen fiir das Kostgeld zu be-
zahlen und erklérte, wenn sich der Knabe
zuhause blicken lassen wiirde, so jagte er
ihn wieder davon. Einen anderen Fall
schildert die Berufsagentin des Frauen-
vereins, die sich um ein lediges Dienst-
méadchen und sein nur wenige Monate al-
tes Kind kiimmerte. Die Mutter war
selbst unehelich geboren, als Verdingkind
aufgewachsen und hatte es durch Dienen
in verschiedenen Hiusern zu einer eini-
germassen gut bezahlten Stelle gebracht.
Das Kostgeld fiir ihr Kind verschlang je-
doch wieder einen grossen Teil des Loh-
nes und so wandte sie sich in der Suche
um einen geeigneten Kostort an den Frau-
enverein.'® So manche ledige Mutter kam
direkt nach der Entbindung im Spital zur
Erholung ins Zufluchtshaus. Danach
musste sie sich eine Anstellung suchen,
um fiir sich und ihre Kinder aufzukom-
men, und da sie den ganzen Tag der Be-
schiftigung nachging, anerbot sich die
Firsorgestelle fiir die Vermittlung an ei-
nen Kostort, denn die

«arme Mutter kann nicht lange wihlen; wenn sie
nur auf sich angewiesen ist, {ibergibt sie eben ihr
Kind der ersten besten Frau, die sich zu Pflege aner-
bietet und sie ist meist nicht einmal in der Lage, ge-
nau nachzusehen, ob das Kind auch wirklich erhilt,
was thm zukommt.»'

Deshalb libernahm es die Fiirsorgekom-
mission, sich um einen in ihren Augen
guten Kostort und eine regelmassige Prii-
fung desselben zu kiimmern. Die Fiirsor-
gekommission beschiftigte sich in den
drei Jahren von 1904 bis 1906 laut dem
resimierenden fiinfzigjahrigen Jahresbe-



richt des Pflegekinderwesens fast aus-
schliesslich mit unehelichen Kindern.
1906 waren gar samtliche 75 Kinder ille-
gitim.?* Eine Statistik wurde jedoch erst

nach 1907 gefiihrt, fiir die Jahre davor
fehlen genaue Angaben.

Die Organisation der Fiirsorgekommis-
sion fiir kleine Kostkinder wurde 1904
von Frau Dr. Hotz-Linder gefiihrt. Sie
nahm die Anmeldungen entgegen, einer-
seits von Mittern, welche ihre Kinder in
Pflege geben wollten, und andererseits
von Frauen, welche kleine Kinder —
«S#uglinge», wie es im ersten Jahresbe-
richt der Fiirsorgekommission von 1904
heisst — in Pflege nehmen wollten. Indes
meldeten sich auf zwolf Miitter «liber
hundert Kostfrauen aus Basel und Umge-
bungy. Die platzierten Kinder wurden re-
gelmissig besucht und arztlich kontrol-
liert. Bereits ein Jahr spiter iibernahm die
Pfarrerswitwe Anna Herzog-Widmer das
Prisidium, welches sie bis 1925 innehatte.

Viele Kostgeberinnen meldeten sich, weil
sie das eingehende Kostgeld als Moglich-
keit zum Hausverdienst betrachteten,
1905 waren es zum Beispiel tiber 200
Frauen:

«Gross ist die Nachfrage nach Hausverdienst. [...]
Die Notwendigkeit, den Verdienst ausser dem
Hause zu suchen, die auch fur Frauen besteht, ist
leicht der Ruin des Familienlebens; darum sind alle
Anstrengungen, Familienmiittern zu Hause Ver-
dienst zu verschaffen, sehr zu begriissen.»?’

Wurde hier das «Kostkinderhalten» als
Hausverdienst noch in einem positiven
Licht gesehen, weil so die Kostgeberin-
nen zuhause bleiben und ihren Familien-
pflichten nachgehen konnten, &dnderte
sich die Einstellung dazu schon bald.

Die regelmissige Bezahlung der Kost-
geldbeitrige war eines der grossten und

langwierigsten Probleme, mit welchem
die Fiirsorgekommission und spéter auch
das Pflegkinderwesen konfrontiert wa-
ren. Viele Miitter verdienten so wenig,
dass sie kaum imstande waren, die ganze
Kostgeldsumme alleine aufzubringen. In
der Zeit von 1904 bis 1907 belief sich der
durchschnittliche Betrag auf 25 Franken
pro Monat. Wenn sich die Miitter in den
Augen des Frauenvereins korrekt verhiel-
ten, alles unternahmen, «was sie konnen
und sich ehrbar halten», half die Vereins-
kasse mit einem finanziellen Zustupf an
das Kostgeld und mit Wische und Baby-

‘bekleidung aus. Der Frauenverein klagte

aber, dass manche «Midchen sehr unver-
stindig und leichtsinnig» seien und es
grosse Miihe koste, sie zur regelmissigen
Zahlung des Kostgeldes zu veranlassen.*
Die verantwortlichen Frauen der Fiirsor-
gekommission nahmen sich das Recht zu
definieren, wer rechtschaffen und der
Unterstiitzung wiirdig war und wer sich
durch «Leichtsinn und Faulheit oder aus
Unsittlichkeit»* einer solchen versagte.
Armut und Notstande konnten die Frauen
demnach einerseits unverschuldet treffen,
wenn sie zum Beispiel darauf angewiesen
waren arbeiten zu gehen, um die Familie
finanziell tiber Wasser zu halten. Andere
wiederum, namentlich ledige Miitter, die
in ihrer unechelichen Schwangerschaft
keinen Fehltritt sahen, trugen durch ihr
Verhalten in den Augen der Vereinsfrauen
eine (Mit-)Schuld an ihrer misslichen
Lage und verdienten keine Unterstiit-
zung. Der Frauenverein versuchte, in sol-
chen Fillen bei der Armenpflege oder der
Polizei zu intervenieren und zu erreichen,
dass Miitter, welche ihre Mutterpflichten
vernachlissigten, das Kostgeld schuldig
bliecben, «einen schlechten Lebenswan-
del» flihrten und sich nicht zu «Selbst-
achtung, Zuriickhaltung und Charakter-
festigkeit erziehen liessen», aus der Stadt
fortgewiesen und ihre Kinder in die Hei-
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matgemeinde verbracht wurden. Die
Heimfithrung sollte die «armen vaterlo-
sen Kinder vor der Verwahrlosung be-
wahren»?* und die Hilfe vor Ort den ge-
wissenhaften Frauen zukommen. Ob
dieses Ziel am betreffenden Heimatort er-
reicht werden konnte, oder ob die Kinder
dort nur als ldstiges Problem betrachtet
wurden, das moglichst kostengiinstig
gelost werden wollte, sei dahingestellt.

Schon im ersten Jahresbericht wurde die
Klage erhoben, dass viele Viter ihre Un-
terhaltspflichten gegeniiber ihren unehe-
lichen Kindern vernachlissigten und die
Miitter mit den finanziellen Néten alleine
liessen. Der Frauenverein bemiihte sich
zwar stets, die Viter zur Leistung ihres
Beitrages an das Kostgeld herbeizuzie-
hen, allein, die gesetzlichen Grundlagen
waren ungeniigend und zahlungs-
unwillige Viter fanden genug Schlupf-
16cher, um sich aus der Verantwortung zu
ziehen. Zum Beispiel konnte ein Vater,
der von Gerichts wegen zur Unterstiit-
zung verpflichtet wurde, «einfach an ei-
nen andern Wohnort» ziehen oder er-
kldren, «er besitze nicht mehr, als er fiir
sich brauche.»* Dazu kam, dass viele
Frauen erst spdt oder gar nie Vater-
schaftsklagen erhoben und sich so die
Chancen auf Zahlungsleistungen seitens
des Schwingerers noch mehr verringer-
ten. Der Frauenverein emporte sich im-
mer wieder iiber diese gesetzlichen Un-

gerechtigkeiten?® und forderte eine Be-
rufsvormundschaft nach dem Vorbild
vieler deutschen Stddte, um dem Pro-
blem besser beizukommen. Im Zuge des
Inkrafttretens des Zivilgesetzbuches
wurde ab 1912 eine Vormundschafts-
behorde ins Leben gerufen, welche dem
Frauenverein diese Arbeit fortan zu gros-
sen Teilen abnahm.?’

Fiir die Anstrengungen, die Lebensum-
stinde von kleinen Kostkindern zu ver-
bessern, war die Flrsorgekommission al-
lerdings vollstindig auf das Wohlwollen
und die Sympathie der Kostleute sowie
der Eltern angewiesen. lhre Titigkeit ent-
behrte bis 1907 jeglicher gesetzlichen
Grundlage und «es brauchte Mut, dem
Teil der Bevilkerung, der vor 1904 ganz
von sich aus Kinder <an Kost) genommen
hatte, klar zu machen, dass eine Kontrolle
notwendig sei.»*®

Der Frauenverein vermittelte auch nur ei-
nen Teil der fremdplatzierten Kinder, laut
eigenen Angaben waren es seit 1904 im-
merhin iiber hundert.?” Der Grossteil der
Vermittlungen wurde wie bis anhin durch
Miitter, Viter oder Vormiinder vorgenom-
men. Es dauerte auch nach 1907 noch ei-
nige Zeit, ehe sich die Anmeldepflicht
und die Kontrolle durch das Pflegekin-
derwesen des Basler Frauenvereins eta-
blierte und bei Eltern sowie Kostfamilien
auf Akzeptanz stiess.

«Die Umwandlung zum staatlich geregelten Pflegkinderwesen» ab 1907

Ab Neujahr 1907 regelten die «Verord-
nung betreffend das Halten von Schlaf-
und Kostgingern, Zimmermietern und
Pflegkindern vom 25. August 1906» so-
wie das dazugehorige Ausfiihrungsregle-
ment die «Pflegekinderhaltung» und
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stellten sie unter die Aufsicht des Sa-
nitdtsdepartements. Der Kanton Basel-
Stadt nahm damit schweizweit eine Vor-
reiterrolle ein, kannten doch neben ithm
nur noch Ziirich (seit 1893) und St. Gal-
len (seit 1896 und 1905) kantonale Rege-



lungen in Bezug auf das Pflegekinderwe-
sen. Es ist schwierig zu beurteilen, wie
effizient die vorgesehenen Massnahmen
und Kontrollen aus der Sicht der betroffe-
nen Kinder waren und in welchem Aus-
mass sich die Situation fiir sie schluss-
endlich verbesserte. Wichtiger ist es
festzuhalten, dass liberhaupt eine Anmel-
depflicht und regelmissige Kontrollen
samtlicher Pflegeorte bestanden und dass
Basel-Stadt im Vergleich zu anderen
Kantonen in rechtlicher Hinsicht damit
eine herausragende Stellung innehatte.®
Das Pflegkinderwesen vermerkte 1919
stolz, dass Basel die erste Schweizer
Stadt war, welche eine Pflegekinderauf-
sicht in dem Umfange einfiihrte, «dass
das Wohl des Kostkindes zugleich in sa-
nitarischer, rechtlicher und erzieherischer
Hinsicht beriicksichtigt wurde». In
Zurich zum Beispiel beschrinkte sich die
Aufsicht des Gesundheitsamtes auf die
hygienischen Gesichtspunkte.?!

Wer eines oder mehrere Pflegekinder auf-
nehmen wollte, hatte laut Basler Verord-
nung eine Bewilligung des Sanitdtsdepar-
tements einzuholen. Plitze, in denen sich
bereits Pflegekinder befanden, gelangten
vermittels des Kontrollbureaus, das Lis-
ten mit nicht bei ihren Eltern wohnhaften
Kindern fiihrte, dem Sanitdtsdepartement
zur Kenntnis.’* Dieses priifte in allen Fil-
len, ob

«der Gesuchsteller und seine Hausangehorigen ei-
nen guten Leumund besitzen und [ob] seine persén-
lichen und Familienverhiltnisse, sowie die Woh-
nungsverhiltnisse fiir eine gute Verpflegung und
Beaufsichtigung der Kinder hinreichend Gewihr
bieten.»*

Waren diese Voraussetzungen nicht mehr
erfiillt, hatte die Behorde das Recht, die
erteilte Bewilligung voriibergehend oder
dauvernd wieder zu entziehen. Das Be-
treuen von Pflegekindern ohne Bewilli-

Halten von Pflegkindern.

wohnhaft Nr.

beabsichtigt ........ Pilegkind....... zu halten.
Geht an das Gesundheitsamt zur Untersuchung
der Gesundheits~ und Wohnungsverhdltnisse, sowie

ur Antragstellung.

'BASEL, den 190....

Der Sekredr des Sanitaisdepartements:

Bewilligung erteilt den 190.....

Musterformular «Bewilligungsgesuch»
Niederlassung HS, 1 I).

(StABS,

gung war somit fortan strafbar und wurde
beim Polizeigericht geméss §89 des Poli-
zeistrafgesetzes verzeigt, wenn dies dem
Frauenverein oder der Behdrde zur
Kenntnis gelangte.** Das Reglement defi-
nierte den Begriff Pflegekinder als «Kin-
der jeden Alters bis zur Vollendung der
Schulpflicht» (was sich in der Praxis bis
zum 14. Altersjahr erstreckte), sah aber
von einer weiteren Einengung ab.

Die eingehenden Bewilligungsgesuche
wurden durch das Sanitdtsdepartement an
das Polizeidepartement sowie an die A//-
gemeine Armenpflege weitergeleitet, um
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den Leumund der Gesuchstellerlnnen zu
priifen und um Erkundungen einzuholen,
ob die angehenden Pflegeeltern die of-
fentliche Wohlfahrt in Anspruch nahmen.
Lautete das Zeugnis ungiinstig, so konnte
die Bewilligung gemdss §9 der Verord-
nung verweigert werden.>> Zugleich un-
tersuchte das Gesundheitsamt durch den
Kantonsarzt, den Physikus, die Gesund-
heits- und Wohnungsverhiltnisse am Pfle-
geort. Er priifte «Raum, Licht, Luft und

Reinlichkeit»?*® und versicherte sich, dass
kein Familienmitglied namentlich an Tu-
berkulose erkrankt war. Fiir jedes Kind
war ein Luftraum von acht bis zehn Ku-
bikmeter sowie ab 1920 explizit ein eige-
nes Bett erforderlich.’” Wenn die Erkun-
digungen fiir die GesuchstellerInnen
giinstig verliefen, erhielten sie eine Bewil-
ligung, in welcher Name und Wohnort der
Pflegefamilie sowie Name, Heimat und
Alter des Pflegekindes notiert wurden.

«Fiirsorge fiir das des elterlichen Schutzes entbehrende Kind» —
Die Aufsichts- und Kontrollarbeit durch das Pflegkinderwesen

Die eigentliche Aufsichtsarbeit delegierte
das Sanitdtsdepartement an den Basler
Frauenverein, welcher «die Umwandlung
von unserer alten Kommission fiir kleine
Kostkinder zum staatlich geregelten
Pflegkinderwesen» im Mirz 1907 voll-
zog.’® Den Titigkeitsbereich umschreibt
die Vorsteherin Anna Herzog-Widmer
wie folgt:

«Das Pflegkinderwesen des Basler Frauenvereins ist
ein Aufsichtsorgan, dem die Fiirsorge des Pflegkin-
des vom Siuglingsalter bis zum Austritt des Pfleg-
kindes aus der Schule iibergeben ist.»*

Im Gegensatz zur friitheren, auf rein pri-
vater Basis operierenden Fiirsorgekom-
mission hatte das Pflegkinderwesen ab
1907 mit staatlichem Auftrag die Auf-
sicht iiber simtliche Pflegekinder im
Kanton und zwar von deren Anmeldung
bis hin zum vollendeten Schutzalter bei
Schulaustritt oder bis zur Abmeldung.
Griinde fiir eine Abmeldung waren unter
anderem ein Wegzug aus dem Kanton,
der Eintritt in ein Heim beziehungsweise
in die Waisenanstalt oder die Riickkehr
zu den leiblichen Eltern. Fiir diese Arbeit
erhielt das Pflegkinderwesen eine Sub-
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vention. Der Vorsteher des Sanititsdepar-
tements, Regierungsrat Zutt, berichtete
zur Begriindung dieser Zahlungen an den
Regierungsrat Folgendes:

«Wir haben uns tiberzeugt, dass die Mitglieder die-
ses Vereins in sehr anerkennenswerter Weise ihre
Zeit und Kraft dieser Aufgabe widmen und durch
ihre Tatigkeit die Anstellung eines besondern staat-
lichen Beamten unnétig machen, ganz abgesehen,
dass eine Beaufsichtigung dieser Art durch Frauen
viel zweckmassiger ist, als eine solche durch Mén-
ner.»*

Fiir das Jahr 1908 erhielt das Pflegkinder-
wesen einen Beitrag von 2000 Franken,
ab 1910 erhohte der Staat aufgrund der
nachdriicklichen Bitte des Pflegkinder-
wesens die Subvention auf 3000 Franken.
Damit kam das Pflegkinderwesen finan-
ziell jedoch kaum tiber die Runden und es
war auf Beitrdge aus der Hauptkasse des
Frauenvereins sowie auf Spenden und Le-
gate angewiesen, um seine Arbeit durch-
fithren zu kénnen. Die Lohne der Vorste-
herin sowie der zwei bis drei
Sekretdrinnen, auch Berufsagentinnen
genannt, waren laut eigenen Aussagen
sehr knapp bemessen*' und ohne die zahl-
reichen freiwilligen Aufsichtsdamen —



Bewilloung 7am Halten von Pregkindern.

Das
Sanititsdepartement des Kantons Basel-Stadt

erteilt hiermit an

wohnhaft No.

Bewilligung zum Halten der nebenstehend verzeich-
neten Pilegkinder.

BASEL, den 190.....

Namens des Sanitdtsdepartements,
Der Sekretlir:

Die Bewilligung ist fiir den Inhaber persdnlich; sie gilt
auch nur fiir die Person des in der Bewilligung bezeichneten
Pilegkindes. Jeder Austritt, sowie jeder Neu-Eintritt eines
Pilegkindes ist dem Sanitiitsdepartement innert 2 Wochen an-
zuzeigen; ebenso jeder Wohnungswechsel oder jede sonstige
wesentliche Verinderung der Wohnungsverhiltnisse.

Musterformular «Bewilligung zum Halten von
Pflegkindern» (StABS, Niederlassung HS, 1 I).

meist aus den gehobeneren Basler
Schichten,* die sich ein solches unent-
geltliches Engagement tiberhaupt leisten
konnten — héitte die vom Staat tbertra-
gene Aufgabe kaum bewiltigt werden
konnen. Als Illustration soll das Jahr
1911 dienen: 39 Aufsichtsdamen verrich-
teten 1830 Besuche bei Pflegefamilien,
die beiden Sekretdrinnen und die Vorste-
herin fihrten ihrerseits weitere 2294 Be-
suche durch und schrieben iiber 1500
Briefe.®

Vor diesem Hintergrund sind auch die
wiederkehrenden Forderungen des Frau-
envereins nach einer Erhohung der Sub-
vention zu sehen.** Im Jahr 1910 ver-
schlang allein die Besoldung der
Vorsteherin und der zwei Berufsagentin-
nen 4000 Franken. Knapp 10 000 Fran-
ken mussten fiir Kostgeldbeitrige aufge-
wendet werden, die nur zum Teil durch
Eltern, Vormundschafts-, Armenbehor-
den oder Heimatgemeinden erstattet wur-
den. Nach andauernden, zihen Verhand-
lungen zwischen dem Pflegkinderwesen
und der Sanitidtsbehorde wurde im Jahr
1919 eine Erhohung der Subvention auf

- 8000 Franken gewdahrt und dieser Beitrag

erst im Jahr 1932 wieder geringfligig auf
8 600 Franken aufgestockt.

Das im Vergleich zu anderen Kantonen
effiziente System der Pflegekinderauf-
sicht funktionierte also nur dank der zahl-
reichen Aufsichtsdamen und der Bereit-
schaft der Vorsteherinnen und
Sekretdrinnen, auch 2zu unterdurch-
schnittlichen Lohnen die Kontrollarbeit
zu iibernehmen. Der Regierungsrat von
Basel-Stadt fand fiir die ehrenamtlich ge-
leistete Aufsichtsarbeit des Pflegkinder-
wesens lobende Worte:

«Dieser Verein hat zweifellos durch uneigenniitzi-
ges Zusammenwirken von Frauen aller Stinde und
Richtungen auf dem Gebiete der Jugendfiirsorge
und des Kinderschutzes im modernen Sinne bahn-
brechend gearbeitet und Grosses geleistet.»®

Fiir den Kanton Basel-Stadt war dies eine
bequeme, da kostengiinstige Situation,
die ohne die unbezahlte Arbeit der Auf-
sichtsdamen und ohne die Vereinskasse,
welche Jahr fiir Jahr die Deckung des
Mehraufwandes iibernahm, nicht mog-
lich gewesen wire. Solange private Insti-
tutionen fiirsorgerische Aufgaben in so
grossem Ausmass innehatten, obschon
teilweise mit halbstaatlichem Auftrag wie
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beim Pflegkinderwesen in Basel-Stadt,
bestand fiir den Staat auch keine dringli-
che finanzielle Notwendigkeit, die recht-
liche Situation zu dndern und zum Bei-
spiel  Vaterschaftsklagen oder das
Eintreiben von Kostgeldern bei Heimat-
behorden energischer durchzusetzen.

Der Betrag, der dem Frauenverein vom
Kanton fiir die Aufsicht iiber die Pflege-
kinder zur Verfligung gestellt wurde, war
in den Augen der Behorden fiir die sanita-
rische Kontrolle der Pflegeorte ausrei-
chend. Alle weiteren fiirsorgerischen
Tatigkeiten des Frauenvereins, die iiber
die rein hygienischen und gesundheitli-
chen Massnahmen der Verordnung und
des Reglements hinausreichten, seien da-
her vom Verein selbst zu tragen.*® Das
Pflegkinderwesen stellte sich jedoch auf
den Standpunkt, dass der «Hauptzweck
unserer Institution [...] aber immer die
Fiirsorge flr das des elterlichen Schutzes
entbehrende Kind» bleibe.*” Neben der
Auswahl des Pflegeortes gehorten dazu
auch das Vermitteln von Bettchen gegen
eine symbolische Ausleihgebiihr von 20
bis 30 Rappen sowie von Wische, Kin-
derkleidern und Schuhen oder -einer
Biichse Ovomaltine bei «bleichen Schul-
kindern»*, ohne welches das Pflegkin-
derwesen seiner Meinung nach die thm
gestellte Aufgabe nicht geniigend erfiil-
len kénne.*

Die Vorsteherin des Pflegkinderwesens
hob in einem Riickblick auf das zehn-
jdhrige Bestehen der Einrichtung im
Jahre 1915 hervor, dass die staatliche
Verordnung positive Anderungen mit
sich gebracht habe und giinstigen Ein-
fluss auf die Qualitét der Pflegeorte aus-
ubte. Frither hitte niemand einschreiten
konnen, wenn eine ledige Mutter ihr Kind
an den billigsten, aber auch an den
schmutzigsten Ort verbrachte:

70

«Der Vater bekiimmerte sich ja doch nicht um sei-
nen Unterhalt und die Mutter wurde durch die dar-
aus entstandene Misslage gleichgiiltig, oder sie war
zu arm, das Geschdpfchen besser unterzubrin-
gen.»®

Der Staat habe seine Pflichten nun aner-
kannt und dank der Kontrolle bestiinden
heute weniger Schwierigkeiten, eine gute
Unterkunft fiir die Kinder zu finden.!

Der Erfolg der Kontrollgiinge zeigte sich
unter anderem in rapide sinkenden Raten
der Kindersterblichkeit. 1905 starben von
den 62 Pflegekindern, die unter der Auf-
sicht der Fiirsorgekommission fiir kleine
Kostkinder standen, noch 15 an Siug-
lingskrankheiten und wegen vernachlis-
sigter Pflege, was einer iiberdurchschnitt-
lich hohen Sterblichkeit von etwa 25
Prozent entsprach.’? Von den 75 im Jahre
1906 betreuten Kindern starben allein in
den ersten drei Monaten zwolf Kinder,
also fast jedes sechste Kind. Es ist anzu-
nchmen, dass in den Jahren 1904 bis
1906, also noch vor Inkrafttreten der Ver-
ordnung und der staatlichen Kontroll-
titigkeit iiber sdmtliche Pflegeorte im
Kanton, die Sterblichkeitsrate in Pflege-
familien, welche nicht von einer Fiirsor-
gerin der Kommission besucht und in ma-
terieller wie medizinischer Hinsicht
unterstiitzt wurden, noch héher lag. Uber
die Sterblichkeitsraten von Pflegekindern
im 19. Jahrhundert und zuvor kann nur
spekuliert werden, vor diesem Hinter-
grund miissen sie jedoch als stets sehr
hoch angesetzt werden. Die nach 1907 in
den Jahresberichten gemeldeten Todes-
fille fielen allerdings eher etwas zu nied-
rig aus, da «jeweilen die Abmeldung ohne
nihere Angabe des Grundes» erfolgt und
erst spiter ausgekommen sei, was aus den
Kindern wurde. «Immerhin wissen wir,
dass unter den Pflegkindern sehr wenig
Todesfille vorkamen», heisst es im Be-
richt von 1913.%



Das Sanifalsdepartoment des Nanfons Basel-Stad

in Ausfiihrung von § 9 der Verordnung vom 235. August 1906
und von § 10 des Reglements vom 25. September 1906,
beauftragt hiermit:

mit der Aufsicht iiber das Halten von Pilegkindern. Der Be-
auftragten ist jede gewiinschte Auskunft zu erteilen.

BASEL, den .. ... ... oo
Der Vorsteher des Sanitdtsdepartements:

Legitimationskarte fiir Aufsichtsdamen (StABS, Niederlassung HS. 1 1).

Dies war nicht zuletzt auf die medizini-
schen Untersuchungen zurilickzufiihren,
die ein Arzt im Auftrag des Pflegkinder-
wesens seit 1910 kostenlos durchfiihrte.
1916 fanden beispielsweise 714 drztliche
Konsultationen statt.** So manche Pflege-
eltern hatten sich mit dem knappen Kost-
geld im Krankheitsfalle kaum einen Arzt-
besuch leisten konnen, viele «dieser
Kinder wiren vorher zu keinem Arzt ge-
bracht worden und somit wire manche

Krankheit verborgen geblieben».>® Neben
einer besseren Gesundheitsvorsorge er-
hohten regelmissige Arztbesuche des
weiteren die Chance, Spuren von korper-
lichen Misshandlungen zu entdecken.
Nur noch ein einziges Kind starb 1921, es
war acht Monate alt und litt an Tuberku-
lose. Dies bezeichnete der Jahresbericht
als ein «gutes Zeugnis fir die sanitari-
schen Verhiltnisse unserer Stadt».

«Entsetzliche Zustande aus einer Kostkinderhaltung» —
Der Fall K., Entzug der Bewilligung wegen Kindsmisshandlung

«Entsetzliche Zustinde aus einer Kostkinderhal-
tung entrollt die Verhandlung gegen cine ledige
Frauensperson aus dem Kanton Luzern, die sich mit
dem Halten von Kost- und Pflegekindern abgibt.»*’

So berichtete die Zeitung Basler Nach-
richten vom 23. August 1913 anldsslich

einer Verhandlung am Polizeigericht. An-
geklagt war das Fraulein O. K., eine di-
plomierte Krankenschwester, welche
schon seit Jahren ihren Unterhalt mit der
Betreuung von Pflegekindern bestritt.>®
Die Kinder hatte sie bereits vom Frauen-
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verein erhalten, als die Fiirsorgekommis-
sion fiir kleine Kostkinder noch ohne
behordlichen Auftrag wirkte. Aufgrund
ihrer beruflichen Qualifikationen und der
dusserst peniblen Sauberkeit in ihrer
Haushaltung sahen sie das Sanitdtsdepar-
tement und das Pflegkinderwesen als sehr
geeignet fiir die Betreuung von Pflege-
kindern an und erteilten ihr am 16. Juni
1906 eine Bewilligung fiir fiinf Pflege-
kinder.>® Soweit aus den Akten ersichtlich
ist, waren die meisten Pflegekinder noch
klein und blieben nicht sehr lange bei ihr
zur Pflege. Fraulein K. meldete simtliche
Pflegekinderwechsel gewissenhaft beim
Sanitdtsdepartement an.

Ende Oktober 1907 bahnten sich die
ersten Unstimmigkeiten an, als die Vor-
steherin des Pflegkinderwesens Anna
Herzog-Widmer mit dem Friulein K.
iiber die richtigen Mittel zur Kinder-
pflege in Streit geriet. K. wurde verdich-
tigt, den Kindern zur Beruhigung Hanf-
samen-Sirup verabreicht zu haben. Frau
Herzog-Widmer beschloss daraufhin,
Fraulein K. keine Kinder mehr iiber den
Verein zu vermitteln.®® Weitere Pflege-
kinder wurden K. von einem katholischen
Pfarrer iibergeben, der laut Bericht einer
Aufsichtsdame seine vormundschaftli-
chen Aufsichtspflichten arg vernachlas-
sigte: «[O]b derselbe wohl ofters diese
Kinder besucht & Kenntnis von der Be-
handlung der armen Wesen hat, ist auszu-
nehmen.»®!

Im August 1910 kam zum ersten Mal der
Verdacht auf, K. binde die Kinder zur Er-
leichterung ihrer Arbeit am Tischbein
fest, damit sie ihre Kleider nicht be-
schmutzten. Der Physikus des Sanitétsde-
partments befand hingegen, die Kinder
seien sehr gut gehalten, es werde nur ein
einzelnes Pflegekind «jeweilen an ein
Tischbein angebunden [...], solange es
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auf dem Topfe sitzt, weil es sonst densel-
ben regelmaissig umwirft und sich dabei
beschmutzt».®> Wohnung und Kinder
wurden stets als peinlich sauber bezeich-
net. Fortan hduften sich die Klagen von
Aufsichtsdamen tiber bleiche und leblos
aussehende Kinder, schon zweimal habe
man sie am Tischbein festgebunden ange-
troffen, so dass der Physikus einlenkte
und Anlass zu strengeren und vermehrten
Kontrollen sah.®

Als Friulein K. im Sommer 1912 eines
der Pflegekinder adoptierte und daneben
weitere finf Pflegekinder hielt, ver-
schérfte sich die Lage insbesondere fiir
das dreijdhrige Pflegekind P. F. zuse-
hends. Schon im September 1910 hatte
sich K. bei einer Aufsichtsdame be-
schwert, dass das Kostgeld fiir den Kna-
ben ausbleibe und die Mutter verschwun-
den sei.*! Ermittlungen bei Nachbarinnen
von K. brachten zutage, dass K. selbst ge-
standen habe, den Knaben P. F. nicht lei-
den zu konnen, sie nenne ihn fast aus-
schliesslich «Saubub» und «Dreckbuby.
Sie vernachldssige ihn, sperre ihn stun-
denlang in den dunklen Abtritt, binde ihn
aufs Nachtgeschirr oder mit den Hénden
auf dem Riicken an ein Tischbein fest.
Die Zeuginnen beschuldigten K. der
systematischen  Benachteiligung des
Knaben gegeniiber den anderen Pflege-
kindern, hauptséichlich gegeniiber ihrem
Adoptivsohn. An Weihnachten durfte P. F.
als einziges Kind nicht an der Feier teil-
nehmen, K. nehme ihm ohnehin alles ab,
was er erhalte, und lasse es ihrem
Adoptivkind A. zukommen. Er dirfe
auch nicht mit den anderen Kinder spa-
zieren gehen, man sehe 1thn tiberhaupt nie
anders als auf dem Nachtgeschirr ange-
bunden, er set auch schon so eingeschla-
fen. Er habe nie ein eigenes Bettchen ge-
habt, sondern stets in Lumpen geschniirt
in einem Kinderwagen geschlafen. Auch



andere kleine Pflegekinder hitten sie «in
Cartonschachteln, ohne Unterlagen oder
Kissen, einfach in Windeln eingewickelt,
auf dem Boden des Balkons liegen gese-
hen».% Zudem zeigten drztliche Untersu-
chungen des Sanitdtsdepartements, dass
die Kinder fast ausnahmslos in sehr
schlechtem gesundheitlichem Zustand,
stark atrophisch (abgemagert, mangel-
erndhrt) und wund waren und an Rachitis
(durch Mangelernihrung und Vitamin-
mangel bedingte Knochenverkrimmung)
litten. Ein Pflegekind war unterdessen an
Lungenentziindung gestorben. Besonders
schlimm erging es P. F. Bei ihm konsta-
tierte der Physikus blaue Flecken, tiefe
Narben an beiden Gesdssbacken von aus-
gedehntem Wundsein, eine Beule an der
Stirne, Kratzwunden an Augenlid und
Kinn, ein Ekzem und Furunkeln auf der
Kopfhaut, tiefe vernarbte Emrisse an den
Lippen, die beiden oberen Schneidezihne
sowie der Nasenknorpel fehlten, der Rest
der Nasenscheidewand war eitrig. K. be-
hauptete, das Kind habe beim Zahnen
alles, auch Holz und Blechdosen, mit den
Zihnen zerrissen, auch sei es sehr unge-
schickt und falle immer wieder um.% Der
Physikus schrieb dazu:

«Ich halte den Ort fiir einen der geféhrlichsten Pfleg-
orte, die wir iiberhaupt in der Stadt haben; er ist ein
krasser Beweis dafiir, dass trotz grosser Sauberkeit
und Ordnung die Kinder stark gefdhrdet sein kon-
nen. Frl. [K.] versteht von der Sduglingspflege rein
gar nichts.»®’

Wegen Vernachldssigung und Miss-
handlung des Knaben P. F. entzog das Sa-
nititsdepartment dem Fraulem K.
schliesslich die Bewilligung zum Halten
von Pflegekindern und zeigte sie am
8. August 1913 beim Polizeistrafgericht
an, das sie gemass §50 des Polizeistrafge-
setzes zu drei Tagen Haft verurteilte.®®
Gegen dieses Urteil ergriff K. Rekurs, die
Anschuldigung wiirden auf Verleumdun-

gen von Nachbarinnen beruhen, die in
bitterster Feindschaft zu K. lebten. Die
Sduglinge hitte sie meistens in erbarmli-
chem Zustand erhalten und in miihseliger
Pflege wieder aufgepdppelt.”” Darauthin
beschloss das Sanitidtsdepartement, K.
neben dem Adoptivsohn A. noch das
Pflegekind Z. A., an dem K. gemass eige-
ner Aussage sehr hing, auf Zusehen hin
zu belassen.”

Der traurige Fall des Pflegekindes P. F.
und der Pflegemutter K. zeigt, wie
schwierig es fiir die Beamten des Sa-

~ nititsdepartements und die Aufsichtsda-

men des Pflegkinderwesens war, hinter
die Fassaden einer Pflegekinderbetreu-
ung zu blicken, die dem &usseren An-
schein nach die Bedingungen der Pflege-
kinderverordnung tadellos erfiillte. Die
akkurate Reinlichkeit der Haushaltung
lenkte das Sanitdtsdepartement lange Zeit
vom schlechten korperlichen Befinden
der Kinder ab, obschon die Aufsichtsda-
men des Pflegkinderwesens seit Mirz
1908 in den Formularen fiir wiederholten
Besuch in immer kiirzeren Abstinden
iber die schlechte Kinderpflege klagten,
bis die Situation im Sommer 1913
schliesslich eskalierte.”! Nach dem Pu-
blikwerden des Falles K. in der Presse sah
sich das Pflegkinderwesen zu einer Of-
fentlichen Stellungnahme gendétigt, in-
dem es sich der Vorwiirfe der Sorglosig-
keit erwehrte:

«Die exemplarische Sauberkeit des Pflegortes
tauschte aber die Behorden tiber die tieferen Sché-
den und das Sanititsdepartement erklirte, nicht
geniigend Grund zu haben, dieser Person die Kost-
kinderhaltung zu entziehen. Das Pflegkinderwesen
versorgte seit Jahren kein Kind mehr an diesem Ort,
doch wurden der betreffenden Pflegemutter immer
von privater Seite Kinder zugewiesen.»”

Der Fall K. hatte zur Folge, dass sich das
Sanititsdepartement und das Pflegkin-
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derwesen gegenseitig mangelnde Kon-
trolle vorwarfen und sich das Klima zwi-
schen den beiden Institutionen fiir den

Rest des Jahres 1913
schlechterte.”?

merklich ver-

«Die irrige Auffassung, ein Pflegkind sei ein Verdienstobjekt» —
Von den Kostkindern des 19. Jahrhunderts zu den Pflegekindern

im 20. Jahrhundert

Das Inkrafttreten der Pflegekinderverord-
nung im Jahr 1907 bedeutete eine grosse
Zisur fiir das Pflegekinderwesen. Aus-
serliches Anzeichen fiir den Wandel ist
die neue Begrifflichkeit, mit der die
Behorden fremdplatzierte Kinder be-
zeichneten: Die Kostkinder des 19. Jahr-
hunderts wurden zu den Pflegkindern
und spiter zu den Pflegekindern™ des
20. Jahrhunderts. Zum verdnderten Ver-
stindnis in Bezug auf die Stellung von
Pflegekindern konstatierte die Vorstehe-
rin des Pflegekinderwesens, Elisabeth
Cafader-Schnebli, im Jahr 1960 riick-
blickend:

« (Verdingkind>, <Kostkind>, «Pflegekind», diese
Terminologie spricht deutlich fiir das Empfinden
der jeweiligen Zeiten, und wenn wir heute nur noch
vom Pflegekind reden, so kommt schon im Wort
Pflege> das Verantwortungsbewusstsein, das wir
diesen Kindern schulden, zum Ausdruck.»’®

Die Anspriiche an einen Pflegeort er-
schopften sich nicht mehr nur in der Si-
cherstellung physischer Bediirfnisse wie
gentigender Kost, Bekleidung und Unter-
kunft; mehr und mehr riickten «miitterli-
che Liebe und Pflege»’® in den Mittel-
punkt. Dieser Mentalitdtswandel zeigte
sich bereits im Jahresbericht von 1910:

«Eine grosse Zahl meldet sich zur Aufnahme eines
Pflegkindes. Viele Frauen denken sich dies als eine
Art Hausverdienst in der biosen Winterszeit, oder
wenn die Fabrikarbeit aufgegeben werden muss.
Wir sind oft gendtigt, der irrigen Auffassung, ein
Pflegkind sei ein Verdienstobjekt, entgegenzutreten.
Es gehort ebenso sehr Liebe und Aufopferung dazu,
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einem fremden Kind die miitterliche Liebe und
Pflege zu ersetzen und kann nicht als eine gewdhn-
liche Dienstleistung betrachtet werden, fiir die man
bezahlt wird.»"

Die Wahrnehmung der Pflegekinder
durch das Pflegkinderwesen hatte sich in-
nerhalb kurzer Zeit verschoben: Noch
1905 hatte die Vorsteherin der Fiirsorge-
kommission Anna Herzog-Widmer die
Kostkinderhaltung als Nebenverdienst
begriisst, der den Miitter eine Alternative
zur Arbeit ausser Haus bot. Nur fiinf
Jahre spater kam sie von dieser Auffas-
sung ab, wie obiges Zitat zeigt. Die Er-
fahrungen dieser kurzen Zeit hatten ge-
zeigt, dass Pflege und Fiirsorge an
solchen Orten nicht selten zu wiinschen
ibrig liessen. Das damals iibliche Kost-
geld in einer Hohe von 25 bis 30 Franken
pro Monat war laut Herzog-Widmer «bei
den teuren Lebensmittelpreisen»’® fiir ei-
nen lohnenden Verdienst ohnehin zu
knapp bemessen. Dazu kam, dass das
Kostgeld — eines der hartnidckigsten Pro-
blemfelder des Pflegkinderwesens — oft
nicht regelmissig einging und die Pfle-
gemiitter sich beim Ausbleiben der mo-
natlichen Entschddigung an das Pflegkin-
derwesen wandten, damit es thnen den
«Lohnausfall» vergiite. Und nicht zuletzt
klingt im obigen Zitat ein Konzept von
Miuitterlichkeit an, das den Akzent auf den
aufopfernden, uneigenniitzigen Charak-
ter und auf unentgeltliche Hausarbeit
legte. Je hoher die Anspriiche an die Pfle-
gepldtze wurden, desto mehr versuchte



das Pflegkinderwesen die Kinder in Ar-
beiterfamilien mit sicherem Einkommen
oder in Familien von «kleinen Beamten
und Angestellten» unterzubringen.”
Dennoch war das Hauptmotiv zur Auf-
nahme eines Pflegekindes auch im
20. Jahrhundert fiir viele Familien die
Verdienstmoglichkeit durch das monat-
liche Kostgeld:

«Alleinstehenden alten Frauen bot die Pflegekin-
derhaltung einen kleinen, oft den einzigen Verdienst
und damit dieser fiir ihre Bediirfnisse ausreichte,
nahmen sie gern gleich 3-4 Kinder zusammen
auf.»®

Wihrend in den behordlichen Schrift-
stiicken der Wechsel ziemlich abrupt vor
sich ging, war das umgangssprachliche
Verstindnis mit dem synonymen Ge-
brauch der beiden Begriffe zdher. Das
Wort Kost behielt seine materielle Bedeu-
tung noch lange im Begriff Kostgeld,

Die Pflegekinder und ihre Familien

selbst in den 1930er Jahren war der Ge-
brauch von Pflegegeld noch uniiblich,
wie ein Blick in die Akten zeigt.®' Hier
zeigt sich deutlich die Kluft zwischen den
Anspriichen der Behdrden und der Vor-
stellung der Bevdlkerung, welche die Be-
treuung von Pflegekindern noch ldnger
im Kontext der Kostgeberei betrachtete.
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts
schwichte sich jedoch die Mentalitét ab,
dass mit dem «Halten» von Pflegekin-
dern Geld zu verdienen sei. Cafader-
Schnebli dusserte sich 1960, es sei «er-
freulich, festzustellen, dass in ganz
seltenen Féllen mit der Pflegekinderhal-

‘tung eine Einnahme verbunden werden

sollte.»® Das Kostgeld sei zwar eine Bar-
einnahme am Ende des Monats, die An-
sdtze variierten damals aber zwischen 50
und 200 Franken und deckten damit nur
die notigsten Ausgaben, fiir Nebenausla-
gen blieb kaum etwas {ibrig.**

in der ersten Hilfte des 20. Jahrhunderts

Um Erkenntnisse iiber die Entwicklung
des Pflegekinderwesens und fiiber die
Auswirkungen des Ersten Weltkrieges in
Basel zu erhalten, sind die Statistiken in
den Jahresberichten des Pflegkinderwe-
sens sehr aufschlussreich.* Die Fluktua-
tionen und An- und Abmeldungen inner-
halb eines Jahres waren vor allem
wihrend des Ersten Weltkrieges sehr
gross: Von 1000 Pflegekindern, mit de-
nen sich das Pflegkinderwesen beim Aus-
bruch des Krieges 1914 befasste, waren
am Ende des Jahres nur noch knapp 60
Prozent, ndmlich 596 Kinder, angemel-
det. Knapp 400 Pflegekinder verbrachten
also nur eine sehr kurze Zeitspanne in

Basel und verliessen die Stadt innerhalb
eines Jahres wieder.

Midchen waren im Allgemeinen einfa-
cher zu platzieren als Knaben, insbeson-
dere als Adoptivkinder waren sie belieb-
ter.®> Worauf dies zuriickzufiihren ist,
lasst sich anhand der Jahresberichte und
der Akten schwer beantworten. Vielleicht
wurden Méadchen als weniger problema-
tisch im Umgang empfunden, was gerade
fiir Witwen oder alleinstehende Pflege-
frauen ein Grund fiir die Bevorzugung
gewesen sein konnte. Knaben waren
eventuell einfacher als Arbeitskrafte auf
dem Land zu verdingen, es ist auch anzu-
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nehmen, dass sogenannt schwer erzieh-
bare Knaben eher in eine Anstalt ver-
bracht wurden als Médchen.

In den ersten drei Jahren ihrer Tatigkeit
von 1904 bis 1906 war die Fiirsorgekom-
mission in Basel noch wenig verankert,
was sich auch in verhéltnisméssig niedri-
gen Pflegekinderzahlen niederschlagt.
Mit dem Inkrafttreten der Verordnung
1907 stiegen die Zahlen jedoch rasant an,
in jenem Jahr beschéftigte sich das Pfleg-
kinderwesen mit insgesamt 452 Kindern.
Die Anmeldepflicht zeitigte ungemein
rasch Wirkung: In nur drei Jahren verdop-
pelte sich die Zahl der angemeldeten Kin-
der und erreichte 1910 einen ersten Spit-
zenwert mit Uber tausend Kindern,
welche unter der Obhut des Pflegkinder-
wesens standen. Bis 1907 gab es nur ein
einziges Tagesheim, so dass arbeitstiti-
gen Miitter und Eltern nur diese Alterna-
tive zur Platzierung ihrer Kinder offen
standen. Der Frauenverein erdffnete suk-
zessive neue Tagesheime und Krippen-
plétze, wodurch sich stetig neue Méglich-
keiten zur Tagesbetreuung von Kindern
boten. Die hohe Zahl von Pflegekindern
ist daher auch auf die mangelnde Infra-
struktur von Kindertagesstitten fiir arbei-
tende Eltern zuriickfiihren.®® Wenn die
Eltern zudem Schicht oder zu unregel-
maissigen Zeiten arbeiteten, kam nur die
Familienpflege in Frage.*’

Wihrend des Ersten Weltkriegs kamen
hiufig kriegsgeschiddigte Kinder, iiber-
wiegend aus Siiddeutschland, zu einem
langeren Aufenthalt nach Basel. Sie fan-
den meistens unentgeltlich Aufnahme in
verwandten oder bekannten Familien,
welche ihren Angehdrigen ein bis zwel
Kinder abnahmen, um ihnen «den Unter-
halt der Familie zu erleichtern». Das
deutsche Konsulat unterstiitzte das Pfleg-
kinderwesen wihrend dieser Zeit mit
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Beitrdgen an das Kostgeld.®® Im Jahr
1917 waren ungefdhr hundert solcher
Kriegskinder in Basel platziert.* Viele
dieser Kinder, die den Krieg bei verwand-
ten Familien in Basel verbrachten, waren
chelicher Herkunft. Das Pflegkinderwe-
sen fiihrte diesen Umstand neben den
Kriegsgriinden auf zerriittete Familien-
verhdltnisse zuriick. Es handhabte die
Anspriiche an Pflegeplitze bei Verwand-
ten nicht so streng,”® meistens hatte es nur
den Ordnungsdienst zu verrichten, das
heisst das An- und Abmelden der Kinder,
falls die Pflegeverhiltnisse geordnet wa-
ren und auch keine Kostgeldklagen vor-
kamen.”!

Die Zahl der zu vermittelnden Pflegekin-
der sank in den 1920er Jahren ab und er-
reichte bis 1935 nie mehr die hohen
Werte der 1910er Jahre, was auf mannig-
faltige Ursachen zuriickzufiihren ist:
Auswirtige Kinder, die wihrend des
Krieges und den unmittelbar nachfolgen-
den Jahren in verwandten Familien in Ba-
sel Unterschlupf gefunden hatten, kehr-
ten allméhlich wieder zu ihren Eltern
zuriick, als sich die Lebensumstinde in
den Nachbarldndern wieder verbesserten.
Dies hatte zur Folge, dass sich die zahlen-
méssigen Verhiltnisse von ausldndischen
und schweizerischen Pflegekindern um-
kehrten und fortan die schweizerischen —
bis auf zwei Ausnahmen — in der Uber-
zahl waren. Daneben wirkte sich die er-
schwerte Einwanderung von Ausldnder-
Innen auf die riickldufigen Zahlen von
ausldndischen Pflegekindern aus. Die Ar-
beitslosigkeit war ein weiterer wichtiger
Grund, weshalb die Zahl der fremdplat-
zierten Kinder in dieser Zeit zuriickging.
Wenn Miitter ihre Anstellung verloren,
hatten sie zum einen weniger finanziellen
Spielraum fiir das Kostgeld und zum an-
deren konnten sie ihre Kinder wieder
selbst betreuen.”” Ausserdem versuchten



viele Miitter, ihre Kinder auf dem Land
zu versorgen, weil sie da auf geringere
Kostgeldansitze hofften oder weil sie
sich mit dem Gang tiber die Kantonsgren-
zen der Kontrolle entziehen wollten. Das
Pflegkinderwesen sah dieser Entwick-
lung mit Besorgnis entgegen, wusste es
doch um die schlechte Rechtslage von
Pflegekindern in anderen Kantonen, wo
«[n]iemand ausser der [...] meistens nicht
ndher bekannten Pflegfrau [...] iiber das
Wohl des Kleinen wachte».” In einem
Fall hatte eine Frau auf dem Land des
Kostgeldes wegen gleich fiinf Sduglinge
gleichzeitig angenommen, ohne sich um
ihre Pflege zu bekiimmern.”* Die Nach-
teile der bduerlichen Wohnungs- und
Reinlichkeitsverhiltnisse iiberwogen in
den Augen des Pflegkinderwesens die
Vorteile der frischen Luft und der reich-
haltigeren Erndhrung. Zudem konnten
die Pflegekinder in vielen Gemeinden
nicht gegen Krankheit versichert werden,
worauf das Pflegkinderwesen bei basel-
stidtischen Kindern stets grossen Wert
legte.”” Manche Frauen gaben aus Spar-
samkeitsgriinden ihre Kinder tagsiiber in
der Nachbarschaft an so genannte «Hiite-
fraueny, was sich ebenfalls in niedrigeren
Pflegekinderzahlen niederschlug.

In den Augen des Pflegkinderwesens war
dies jedoch eine bedenkliche Entwick-
lung, da niemand die Versorgung der Kin-
der an diesen Hiitepldtzen kontrollierte.”

Zu Beginn seiner Tatigkeit fehlte es dem
Pflegkinderwesen nie an Frauen, die sich
um Pflegekinder bewarben. An zahlrei-
chen bewilligten Stellen waren gar nie
Kinder platziert. Im Verlauf des Jahres
1908 zum Beispiel registrierte das Pfleg-
kinderwesen 1290 Pflegeorte und 938
Pflegekinder. Erst ab 1916 hitte es Miihe
gemacht, qualitativ gute Orte zu finden.
Als Grund werden die steigenden Le-

bensmittelpreise wihrend des Ersten
Weltkrieges angegeben, welche mit den
durchschnittlichen Kostgeldansidtzen von
25 bis 30 Franken nicht mehr gedeckt
wurden.”” Viele Pflegefrauen konnten so
keinen Gewinn mehr aus der Betreuung
fremder Kinder ziehen, gaben auf oder
verlangten 35 bis 40 Franken pro Monat.
Die Kriegsfrauen kamen nur noch auf
thre Rechnung, wenn sie zwei bis drel
Pflegekinder hielten, wohingegen in einer
Familie die Kosten eines Pflegekindes in
die allgemeinen Aufwendungen eingin-
gen und «die Hausmutter das bare Geld
als Verdienst» betrachtete. Vor allem fiir
Sduglinge war es schwierig, gute Pflege-
orte zu finden, da an diese Plitze stets
hohere Anspriiche gestellt wurden.” Ge-
gen Ende des Krieges verschirfte sich die
Lage, der «Stock kinderliebender, guther-
ziger Frauen und Miitter [...], die nicht
aus Gewinnsucht, sondern aus mitterli-
chem Mitgefiihl ein Pflegkind aufnah-
men» schrumpfte aufgrund der erschwer-
ten Lebensbedingungen stetig. Zudem
belastete die Grippeepidemie 1918 die
Platzierungsmoglichkeiten. Wegen Er-
krankung ganzer Familien mussten die
Pflegekinder sofort aus ihnen entfernt
werden. Auch einige Pflegekinder fielen
der Grippe zum Opfer.”

Die Wohnungsnot und steigende Miet-
zinse machten es «oft verzweifelt
schwer», ein Pflegekind zu platzieren. In
einem Fall drohte die Vermietung gar mit
der Kiindigung, wenn die kinderlose Fa-
milie ein Kind aufgenommen hitte. Das
Untervermieten ganzer Raume an Zim-
merherren oder -damen war lukrativer
und ergab einen besseren Zustupf an die
hohen Mietkosten, was die Platzierungs-
moglichkeiten fiir Pflegekinder zusitz-
lich verringerte. Durch den Mangel an
Pflegeplidtzen stieg das Kostgeld fiir
Sduglinge von 40 auf 60 bis 70 Franken,
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fiir Kleinkinder auf 50 und fiir ein Schul-
kind auf 60 Franken im Monat an. Die
Qualitit der Pflegeplitze habe unter der
Verknappung aber nicht gelitten, ver-
merkt der Jahresbericht 1920. Die zwan-
ziger Jahre brachten wieder eine bessere
Lage als «zur Zeit der Teuerung und
Rationierung.'®

In Zeiten der Arbeitslosigkeit stieg die
Zahl der angemeldeten Pflegeorte wieder
an, weil sich viele Frauen mit der Pflege-

kinderbetreuung einen Hausverdienst er-
hofften. Sobald sich die Beschéftigungs-
lage wieder besserte und je mehr Ver-
dienstmdglichkeiten sich fiir Frauen in
der Industrie boten, desto schwieriger
wurde es, Pflegeorte zu finden, da «die
wirtschaftliche Konjunktur die Frau und
Mutter aus dem Haus» holte.!’! In sol-
chen Zeiten musste das Pflegkinderwesen
laut eigenen Angaben «doppelt darauf
achten, dass die Aufnahme eines Pflege-
kindes nicht nur Verdienstsache sei.»'”

«Will man den Massstab einer wohlhabenden Biirgerfamilie anwenden» —
Die soziale Problematik in der Beurteilung der Pflegeorte

Ein Uberschuss an unbesetzten Pflege-
platzen wurde stets als positiv angesehen,
denn so konnten Pflegeplitze mit
schlechten Qualifikationen unbesetzt
blieben.!”® Im Jahr 1925 befand das
Pflegkinderwesen die meisten von den
163 unbesetzten Stellen als nicht geeignet
zur Aufnahme eines Kindes: «Mancher
Frau kann im Prinzip die Pflegkinderhal-
tung nicht verweigert werden und so wird
siec bei uns angemeldet, aber nicht
beriicksichtigt.»'** Waren Pflegeplatze je-
doch knapp und die Zahl der zu versor-
genden Kinder hoch, durfte die Messlatte
zur Qualitdtsbeurteilung nicht so hoch
angesetzt werden. Diese unterschiedli-
chen Massstibe zur Beurteilung eines
Pflegeortes waren bei den betroffenen
Pflegefamilien nicht unumstritten, beson-
ders wenn sich die Rechtfertigung eines
Entzuges der Bewilligung auf subjektive
Kriterien wie Unsauberkeit, Unordnung
oder mangelnde Beaufsichtigung stiitzte,
wie folgende zwei Fille illustrieren.

Im Jahr 1915 wurde der Familie F1 das
Pflegekind in Anbetracht, «dass genii-
gend gute Pflegorte in unserer Stadt zur
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Verfiigung stehen» weggenommen. Als
Griinde fiihrte das Sanitidtsdepartement
grosse Unordnung und Unsauberkeit an.
Zudem habe das Kind in einem unbeauf-
sichtigten Moment einen Leuchter umge-
stossen, das Feuer habe aber noch recht-
zeitig geloscht werden konnen. Als es
einmal Zucker naschte, sei es iiber Ge-
biihr geschlagen worden.'®

Auch bei der Familie F2 sei das Pflege-
kind nicht gut aufgehoben, befand das
Sanititsdepartement im Oktober 1929
und entzog der Familie die Bewilligung.
Ordnung und Reinlichkeit wiirden zu
wiinschen {ibrig lassen und das Kind
werde nicht immer gut beaufsichtigt.'”
Die Pflegefamilie F2 wehrte sich gegen
diese Verfiigung und legte daraufhin zu-
sammen mit den Eltern des Kindes Re-
kurs ein. Im Rekursschreiben heisst es
unter anderem:

«Zur angeblichen Feststellung, dass es in unserer
Wohnung an Reinlichkeit und Ordnung zu wiin-
schen tibrig lasst, mochten wir bemerken, dass wir
diesen Vorwurf als unberechtigt zuriickweisen. Will
man den Massstab einer wohlhabenden Biirgerfami-
lie anwenden, in der man sich Dienstboten halten



kann, so kann zugegeben werden, dass hierin ein
Unterschied besteht. Aber ob sich Biirgerfamilien
dazu hergeben, Pflegkinder aus Arbeiterfamilien
anzunchmen, ist sehr zweifelhaft.»'%7

Das Sanitdtsdepartement hielt aber «im
Interesse dieses Kindes» an seiner Verfii-
gung fest und brachte es an einem ande-
ren Pflegeort unter, da sich die Familie F2
nicht zur Erziehung von Pflegekindern
eigne.'® Das Rekursschreiben der Pflege-
familie verdeutlicht die Problematik, die
durch die unterschiedliche Schichtzu-
gehorigkeit der Pflegefamilien einerseits
und der Aufsichtsdamen des Frauenver-
eins andererseits entstand. Abgesehen
von den verwandten Pflegeorten waren es
bis in die 1920er Jahre zumeist Familien
mit kleinerem Einkommen und alleinste-
hende éltere Frauen, welche Pflegekinder
aufnahmen. Wegen der steigenden An-
spriiche versuchte das Pflegkinderwesen
mehr und mehr, die Kinder in Arbeiterfa-
milien mit gesichertem Einkommen oder
in Familien von «kleinen Beamten und
Angestellten» unterzubringen: «In den
sog. gehobenen Schichten der Bevolke-
rung werden nur selten fremde Kinder
aufgenommen.»'%”

Grob vereinfacht kann konstatiert wer-
den, dass die Pflegefamilien eher aus den
unteren und mittleren sozialen Schichten
stammten, wohingegen die Aufsichtsda-
men mehrheitlich aus den gehobeneren
Schichten kamen. Werden die Adressen
der im Zuge des Inkrafttretens der Pflege-

«Dieses gewissenlose Verschachern» —

kinderverordnung im Herbst 1906 zur
Anmeldung registrierten 117 Pflegefami-
lien auf einem Stadtplan eingetragen, so
zeigt sich, dass viele von ihnen in typi-
schen Arbeiterquartieren wie Klybeck,
Matthéus, Clara und Rosenthal im Klein-
basel sowie in der Grossbasler Altstadt,
den Vorstddten oder im Industriequartier
St. Johann wohnten.''® Ein Vergleich mit
den Wohnorten der von 1907 bis 1916
tatigen 41 Aufsichtsdamen bringt die Un-
terschiede augenfillig zutage, wohnten
doch die meisten in wohlhabenderen
Quartieren wie Am Ring, Gotthelf oder
St. Alban.'"' Viele davon waren Frau
Pfarrer, Frau Doktor oder Frau Profes-
sor.''? Im Jahr 1923 waren die meisten
Miitter von Pflegekindern gemadss einer
Statistik des Pflegkinderwesens Dienst-
madchen, Kellnerinnen, Fabrikarbeiterin-
nen oder Hausfrauen.'” Der Wohnungs-
standard stieg jedoch stetig an, einige
Pflegekinder wohnten gegen Ende der
1920er Jahre in Einfamilienhdusern in
den Aussenquartieren der Stadt sowie in
Riehen, was das Pflegkinderwesen auf
die allgemein besseren Wohnungsver-
hiltnisse der Arbeiterbevolkerung zu-
rickfiihrte.!'* Das Aufeinanderprallen
der unterschiedlichen sozialen Kontexte
von Aufsichtsdamen und Pflegemiittern
konnte — wie es der Fall der Familie
F2 zeigte — zu grossen Unstimmigkeiten
in Bezug auf die Bewertung der Qualitit
der Kinderpflege fiihren.

Adoptionen und Kinderhandel in Adoptionsinseraten

Ende 1933 reichten die Familien E.-L.
und F.-E. beim Sanitdtsdepartement eine
Beschwerde ein. Die Behorden hatten der
Pflegefamilie F.-E. die Bewilligung zum

Halten ihres Pflegekindes geméss §7 des
Ausfiihrungsreglements entzogen, weil
diese von der offentlichen Wohlfahrt fi-
nanzielle Unterstiitzung erhielt und «weil
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bei Leuten, welche unterstiitzt werden
miissen, keine Garantie flir eine hinrei-
chende Verpflegung des Kindes vorhan-
den ist.»!!"> Ihr Kind werde bei der Pflege-
familie F-E. gut versorgt, befanden
hingegen die Eltern E.-L., und tiberhaupt
sei es der Familie F.-E. als eigen abgetre-
ten worden. Wenn das Kind dort wegge-
nommen wirde, so habe Basel die Kosten
der Pflege zu libernehmen, protestierten
sie. Das Sanitdtsdepartement beantragte
beim Regierungsrat, den Rekurs der bei-
den Familien aus folgenden Griinden ab-
zuweisen:

«Eine Mutter kann nicht iiber ihr Kind verfiigen und
damit wie in Zeiten der Sklaverei Handel betreiben.
Nach unserer Gesetzgebung ist die Abtretung eines
Kindes «als eigen» ausgeschlossen. Die Frage, wel-
che zu entscheiden ist, ist nur die, ob die Familie
[F.-E.] ein Pflegkind halten darf oder nicht. [...]

Fir die Beurteilung der Frage, ob ein Haushalt zur
Unterbringung eines Pflegekindes geeignet sei, ist
einzig und allein das Interesse des Kinderschutzes
massgebend, nicht aber auch etwa das oekonomi-
sche Interesse der Unterstiitzungspflichtigen dieses
Kindes.»'!®

Wie dieses Beispiel illustriert, kam es
nicht selten vor, dass Eltern ihre Kinder
nicht nur zur temporiren Pflege fremden
Familien iiberliessen, sondern sie ginz-
lich an Kindesstatt abtraten. Fiir die Fa-
milie E.-L. waren eindeutig finanzielle
Griinde ausschlaggebend, ihr Kind dem
Ehepaar F.-E. zu ilibergeben, da sie kein
Kostgeld dafiir bezahlte und offenbar
auch nicht in der Lage war, dafiir aufzu-
kommen.

Es gab Fille, in denen kinderlose Ehe-
paare die Kinder fremder oder bekannter
Familien unentgeltlich bei sich aufnah-
men und gewillt waren, diese zu einem
spiteren Zeitpunkt zu adoptieren. Solche
Vermittlungsbegehren konnten durchaus
vom Pflegkinderwesen unterstiitzt wer-
den, indem es beispielsweise ledigen Miit-
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tern Hand bot, fiir ihre unehelich gebore-
nen Kinder geeignete Ersatzeltern zu fin-
den. Nicht bei allen stand allerdings der
selbstlose Wunsch, einem fremden Kind
ein neues Zuhause zu bieten, hinter der
Annahme an Kindesstatt bezichungsweise
der Adoption.""” So hatte ein anderes Ehe-
paar einen Knaben als eigen angenom-
men, um, wie es selber formulierte, «in
spiteren Jahren eine Stiitze zu haben.»'!®
Diese Wortwahl deutet darauf hin, dass es
die Absicht hegte, den Knaben zum
Zwecke der «Altersfiirsorge» aufzuneh-
men. Mangels moralischer Qualifikation
und guter Beaufsichtigung wurde dem
Paar das Kind jedoch wieder entzogen.'"’

Manche Eheleute wiederum verlangten
von den Kindeseltern einen einmaligen
Geldbetrag, welcher sie fiir die Auslagen
der Pflege entschddigen sollte. Wiederum
andere boten sogar Geld fiir ein fremdes
Kind, suchten also formlich eines zu kau-
fen. Beim kinderlosen Ehepaar K.-L. war
erstgenanntes der Fall: Eine Mutter hatte
diesem im Jahr 1910 ihren unehelich ge-
borenen Sohn im Alter von sieben Mona-
ten gegen eine Abfindungssumme von
650 Franken an Kindesstatt iiberlassen
und «auf alle ferneren Anspriiche auf das
Kind verzichtet». Ein entsprechender
Vertrag bei einem Notar war von beiden
Seiten unterzeichnet worden. Wie eine
Detektiverhebung ergab, hatten finanzi-
elle Griinde die Mutter zur Abgabe des
Kindes bewogen:

«Sie (Frl. [M.]) sei eine arme Person, sei auf den
Verdienst angewiesen und hitte mit der Zeit das
Kostgeld fiir das Kind kaum aufbringen konnen,
weshalb sie es an fremde Leute abgegeben hatte.
Der Vater des Kindes habe sie treulos im Stich ge-
lassen.»'?

Der Fall gelangte durch die Armenpflege
und tber das Jugendsekretariat sowie
durch Anzeige eines Nachbarn zur



Kenntnis der Sanititsbehorden. Die Pfle-
gemutter K.-L. wurde beschuldigt, den
Knaben zu schlagen und zu misshandeln.
Nach Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches
im Jahr 1912 suchten die Eheleute K.-L.,
den Knaben gemiss neuem Recht formell
zu adoptieren. Dies wurde ihnen aber
durch den Vormundschaftsrat verweigert,
da «die Pflegeeltern das Kind nicht in
selbstloser Absicht annehmen wollen»'?!
und sie der «Geldmacherei»!'** verdich-
tigt wurden.

Auch die FEheleute E.-M. hatten ein
Midchen angenommen, «damit wir in
unserm Alter Jemand haben», wie sie sel-
ber sagten. Gerne hitten sie einen Kna-
ben als Stammhalter gehabt, aber nun
seien sie zufrieden mit dem Midchen. Es
sei ein «Heimatloses Wiirmchen von der
Muter verlassen von den Verwandten ver-
stossen u verachtet.»'?® E.-M. hatten sich
1917 auf ein Inserat im Ziircher Tagesan-
zeiger gemeldet und das Méddchen im Al-
ter von zehn Tagen aufgenommen. Ein
Adoptionsgesuch in Ziirich wurde 1918
abgelehnt, da ihnen schon einmal vom
Waisenamt Winterthur ein Pflegekind
weggenommen wurde und sie wiederholt
von der Armenbehdrde unterstiitzt wor-
den waren. Aus armenrechtlichen Griin-
den wurde die Familie aus Ziirich ausge-
wiesen. An ihrem neuen Wohnort in
Basel stellte die Familie erneut ein Adop-
tionsbegehren, das «im Interesse des Kin-
des»'?* abgelehnt wurde. Um strengeren
Kontrollen des Pflegkinderwesens und
der drohenden Wegnahme des Kindes zu
entgehen, zog die Familie E.-M. {iber die
Kantonsgrenze ins benachbarte basel-
landschaftliche Birsfelden,' wo die
stadtischen Behorden keine Kompeten-
zen mehr hatten.

Solche Zeitungsofferten — wie im Fall-
beispiel der Familie E.-M. — «von Miit-

tern, die ihre Kinder gewissenlos anbie-
ten» und «schwindelhafte[n] Annoncen,
in solchen gegen eine einmalige Abfin-
dungssumme die Annahme eines Kindes
an Kindesstatt angeboten wird», beunru-
higten das Pflegkinderwesen, so dass
es sich ab 1911 gendtigt sah, selbst im
Vermitteln von Adoptiveltern aktiv zu
werden.'** Solange sowohl von den Kin-
deseltern als auch von den Adoptiveltern
keine Entschidigung verlangt wurde,
half es mit, einen geeigneten neuen Platz
fiir die Kinder zu finden. Falls dennoch
eine Abfindungssumme bezahlt wurde,
pochte das Pflegkinderwesen darauf,
dass das Geld ausschliesslich fiir die Zu-
kunft des Kindes bestimmt wurde.'”’
Um den Kinderhandel moglichst zu un-
terbinden, durchsuchte eine freiwillige
Helferin zwei bis drei Tageszeitungen
nach Anzeigen und sandte sie dem Pfleg-
kinderwesen zur weiteren Nachfor-
schung.!® Dieses brachte die Fille
den Basler Behorden wie der Vormund-
schaft oder der Armenpflege zur Kennt-
nis und platzierte die Kinder allenfalls in
bewilligten Pflegepldtzen oder in ihren
Heimatgemeinden.'?* Es arbeitete aber
auch eng mit auswirtigen Amtsvor-
mundschaften zusammen, da viele Ge-
suchstellerlnnen zur Vertuschung ihrer
Absichten ausserkantonale Zeitungen
wihlten.

Das Pflegkinderwesen betonte stets, dass
nicht hinter allen Ausschreibungen ge-
winnbringende Absichten und Men-
schenhandel steckten. Manchmal suchten
verzweifelte alleingelassene Miitter einen
Ausweg in einem Zeitungsinserat, um
ihre Kinder zu verschenken.'** Meistens
stammten die Inserate jedoch

«von gewissenlosen Eltern, die sich ihres eigenen
Kindes entledigen wollen, indem sie es regelrecht
verkaufen, unbekiimmert dartber, in welcher Mar-
terhohle es sein Leben zubringen wird.»
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Andere wiederum suchten nur der ange-
botenen Abfindungssumme wegen ein
Adoptivkind, «um dann mit dem leicht
erworbenen Geld nach der neuen Welt
auszuwandern», sich ein neues Heim zu
verschaffen oder Schulden zu tilgen."!
Zum Teil wurden Entschidigungen bis zu
10 000 Franken verlangt.'** Fast jahrlich
wiederholen sich die Berichte des Pfleg-
kinderwesens iiber solche Fille von Kin-
derhandel:

«Dieses gewissenlose Verschachern von Kindern,
sogar von Kindern, die noch nicht geboren sind,
konnen wir ruhig Kinderhandel nennen und es wire
zu wiinschen, dass die Behorden auf dieses dunkle
Gebiet besser achten wiirden.»

So suchte im Jahr 1912 ein finanziell in
Bedringnis geratenes Ehepaar mit sechs
Kindern per Zeitungsannonce Adoptivel-
tern fiir ihren jiingsten, sechs Monate al-
ten Sohn. Mit den erhofften 200 Franken
wollte es den Umzug in die Ostschweiz
finanzieren. Ein anderes Ehepaar beab-
sichtigte zusétzlich zu ihren eigenen fiinf
Kindern ein Adoptivkind aufzunehmen,
um mit der Abfindungssumme eine
Hiihnerzucht einzurichten.'

Schlussbemerkung

Das Basler Pflegekinderwesen war stark
von den sozialen Umwélzungen geprigt,
die im Verlauf des 19. und 20. Jahrhun-
derts durch das enorme Bevolkerungs-
wachstum und die Migration einer gros-
sen Arbeiterschicht in die Stadt
entstanden. Kostgeberinnen wie Kindes-
eltern stammten meist aus niedrigen so-
zialen Schichten, wo aufgrund der niedri-
gen Lohne beide Elternteile den
Lebensunterhalt verdienen und so ihre
Kinder fremdbetreuen lassen mussten.
Die Pflegefrauen ihrerseits nahmen héu-
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Hinter den Inseraten steckten laut dem
Pflegkinderwesen nicht nur Eltern und
Adoptionswillige, sondern auch Agentu-
ren, welche sich auf die gebiihrenpflich-
tige Vermittlung von Kindern speziali-
siert hatten. Ferner wurden Abtreibungen
angeboten, verschliisselt als Hebammen-
inserate fiir diskrete Entbindungen.'**

Wihrend des Ersten Weltkrieges wurden
die Inserate seltener, die Klagen des
Pflegkinderwesens {iber Kinderhandel
und seine Forderungen nach einem Aus-
bau der Kinderfiirsorge dauerten jedoch
an.'”® Im Sommer 1922 griindete der
schweizerische gemeinniitzige Frauen-
verein eine Kommission fiir unentgelt-
liche Kinderversorgung, mit der das
Pflegkinderwesen fortan zusammenar-
beitete.!** Ob die Inseratezahl danach
weiter zuriickging und wenn ja, inwieweit
dies auf die Arbeit dieser Kommission
zuriickzufiihren ist, 1dsst sich nicht beant-
worten. Es ist nur feststellbar, dass in den
Jahresberichten nach 1926 bis zum Ende
des hier untersuchten Zeitraums 1934
nicht mehr iiber dubiose Adoptionsinse-
rate geklagt wurde.

fig Pflegekinder auf, um sich mit dem
Kostgeld einen Zustupf in die Haushalts-
kasse zu sichern.

Im Jahr 1907 trat eine grosse rechtliche
Verdnderung im Pflegekinderwesens Ba-
sels ein: Von diesem Zeitpunkt an regel-
ten eine Verordnung sowie das dazu-
gehorige  Ausfiihrungsreglement  die
Bestimmungen, welche zur Aufnahme
von Pflegekindern erfiillt werden mus-
sten. Mit der Umsetzung des Regelwer-
kes wurde der Basler Frauenverein beauf-



tragt, der dazu eigens die Sektion Pfleg-
kinderwesen 1ns Leben rief und sich
fortan in staatlichem Auftrag um die Pfle-
gekinder und ihre Pflegefamilien kiim-
merte. Damit nahm Basel-Stadt eine Pio-
nierrolle ein, war er doch der erste
Kanton mit einer Anmeldepflicht und re-
gelméssiger Kontrollen samtlicher Pfle-
georte. Das Pflegkinderwesen kampfte
lange gegen die Auffassung, dass das mo-
natliche Kostgeld einen einfachen Haus-
verdienst fiir Pflegefrauen darstelle. Das
Geld war ndamlich sehr knapp bemessen
und falls es regelmissig einging, reichte
es hdufig nur zur Deckung der nétigsten
Auslagen. Nicht nur in diesem Punkt kol-
lidierten das erzieherisch-praventive In-
teresse der Damen des Pflegkinderwe-
sens, die zumeist aus wohlhabenden
Biirgerfamilien stammten, mit der sozia-
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lichen Fiirsorgetitigkeiten verwies, siehe Janner: Mdgen sie Vereine bilden.. ., insbesondere S. 13-41.
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In den Akten erhalten sind eigentliche Gesuche um Erhdhung der Subvention aus den Jahren 1907, 1915,
1918, 1919 und 1932, es finden sich zusiitzlich immer wieder Schreiben an das Sanititsdepartement mit
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Jahresberichten wird immer wieder auf die Freiwilligkeit und dusserste Sparsamkeit verwiesen, den jahr-
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13. Juli 1913. StABS, Niederlassung H 5,1 L.
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Bericht des Pflegekinderwesen 1904-1954, S. 4.

Cafader: Pflegekinderwesen, S. 16.

Bericht des Pflegekinderwesens 1904-1954, S. 4.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1917, S. 1.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1916, S. 5.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1918, S. 3—4.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1921, S. 1 und Jahresbericht Pflegkinderwesen 1925, S. 1.
Jahresbericht Pflegkinderwesen 1925, S. 1.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1927, S. 5.

Im Jahresbericht Pflegkinderwesen 1926, S. 3 findet sich die Bemerkung, dass die Pflegekinder bei der
Offentlichen Krankenkasse unentgeltlich Aufnahme fanden.

Jahresbericht Pflegekinderwesen 1928, S. 2 und Jahresbericht Pflegekinderwesen 1931, S. 1.

Bericht des Pflegekinderwesens 1904—1954, S. 1.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1916, S. 5.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1918, S. 4.

Beide Zitate Jahresbericht Pflegkinderwesen 1921, S. 1.

Bericht des Pflegekinderwesens 1904-1954, S. 4 und Cafader: Pflegekinderwesen, S. 14.

Jahresbericht Pflegekinderwesen 1930, S. 2.

Zum Beispiel in Jahresbericht Pflegkinderwesen 1921, S. 3; Jahresbericht Pflegkinderwesen 1925, S. 2.
Jahresbericht Pflegkinderwesen 1925, S. 7.
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Schreiben des Sekretiirs des Sanititsdepartement an die Familie F1 vom 5. November 1915 und Bericht
des Pflegkinderwesens an das Sanitdtsdepartement vom 9. November 1915. StABS, Niederlassung H 5,
1 1I:

Ersichtlich aus dem Bericht des Sanititsdepartements an den Regierungsrat vom 12. Dezember 1929.
StABS, Niederlassung H 5,1 IV.

Schreiben von [F2] und [Eltern] an Tit. Regierungsrat des Kantons Baselstadt vom 7. November 1929.
StABS, Niederlassung H 5,1 IV.

Bericht des Sanititsdepartements an den Regierungsrat vom 12. Dezember 1929. StABS, Niederlassung
H 5,1 1V.

Bericht Pflegekinderwesen 19041954, S. 5.

«Anmeldungen fiir das Halten von Pflegkindern». StABS, Niederlassung H 5.1 L.

Siehe die Liste «Ausgestellte Karten» in StABS, Niederlassung H 5,1 L.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1923, S. 11.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1923, S. 2-3.

Jahresbericht Pflegekinderwesen 1929, S. 5.

Bericht des Sanititsdepartements an den Regierungsrat vom 29. Dezember 1933. StABS, Niederlassung
H.5,1 IV

Bericht des Sanititsdepartements an den Regierungsrat vom 29. Dezember 1933. StABS, Niederlassung
H 5,1 1V.

Nach 1912 regelte das Zivilgesetzbuch ZGB die Adoption, sie war nur kinderlosen Ehepaaren ab dem
vierzigsten Altersjahr gestattet. Hegnauer, Cyril: Kindesrecht. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
Elektronische Publikation HLS http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D27304.php, Version vom 22. Okto-
ber 20006).

Brief Frau [A.-P.] an den Sekretiir des Sanititsdepartements vom 2. September 1910. StABS, Niederlas-
sung H 5,1 L.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt an E. E. Grossen Rat vom 24. Juli 1909. StABS, Niederlas-
sung H 5,1 L.

Beide Zitate Polizeidepartement, Bericht von Korporal Meier vom 3. Februar 1911. StABS, Niederlas-
sung H 5,1 L.

Entscheid der Justizkommission des Kantons Basel-Stadt vom 5. Oktober 1912 betreffend Kindesan-
nahme des [S.M.] durch die Ehegatten [K.-L.]. StABS, Niederlassung H 5,1 1.

2 Brief des Notars Vondermiihll an Tit. Kommission fiir das Pflegkinderwesen vom 20. Februar 1911.

StABS, Niederlassung H 5,1 L.

Wiedererwigungsgesuch Familie [E.-M.], beim Sanitéitsdepartement eingegangen am 24. Oktober 1918.
StABS, Niederlassung H 5,1 II1.

Schreiben des Vorstehers des Sanititsdepartement Dr. F. Aemmer an Gemeinderat [O.] vom
14. Dezember 1918. StABS, Niederlassung H 5,1 IIL

Handschriftliche Notiz von Detektiv [L.] vom 4. Januar 1918 auf der Riickseite des Schreibens des Pri-
sidenten der Vormundschaftsbehérde [O.] an das Sanitidtsdepartement vom 20. Dezember 1918. StABS,
Niederlassung H 5,1 III.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1911, S. 9.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1912, S. 10.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1915, S. 10.

So geschildert im Jahresbericht Pflegkinderwesen 1914, S. 8-9.
Wie dies zum Beispiel im Jahresbericht Pflegkinderwesen 1926, S. 1-2 geschildert wird.
Jahresbericht Pflegkinderwesen 1913, S. 8-9.

Jahresbericht Pflegkinderwesen 1925, S. 4.

Beide Fille Jahresbericht Pflegkinderwesen 1912, S. 13.
Jahresbericht Pflegkinderwesen 1913, S. 9.

Siehe Jahresberichte Pflegkinderwesen 1911-1923 und 1925-1926.
Jahresbericht Pflegkinderwesen 1922, S. 3.



	"Die irrige Auffasssung, ein Pflegekind sei ein Verdienstojekt." : Ein Einblick in das Kost- und Pflegekinderwesen in Basel im 19. und im frühen 20. Jahrhundert

